
An die 

Marktgemeinde 

Nappersdorf-Kammersdorf 

Kammersdorf 58 

2033 Kammersdorf 58 

Tel. 02953/2314, Fax: 02953/2314-15 

E-Mail: gemeinde@nappersdorf-kammersdorf.gv.at 

www.nappersdorf-kammersdorf.gv.at 

Parteienverkehr: Montag bis Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 

 
 

Hundeanmeldung/Hundeabmeldung 
 

Anmeldung Abmeldung 

 

Angaben zum/r Hundebesitzer/in 

Vor- und Familienname 

des/der Hundebesitzer/s: 

Straße  

 

 
 

 und Hausnummer:  
 

PLZ   und Wohnort:  

 

Telefonnummer:                                                     Ausweisnummer 
der/des Hundehalter/in;

  

 

Angaben zum Hund 

Rufname: 

 

 männlich weiblich Nutzhund Hund mit erhöhten Gefährdungspotential 
 

Hunderasse:

Farbe:: Wurfdatum: 

 
 

Chip Nr. :                                                                                                   Hundemarke  Nr.: 
 

Name und Hauptwohnsitz jener Person bzw. Geschäftsadresse jener Einrichtung, von der der Hund 

erworben wurde: 

 

 
 

Bei Abmeldung bitte 
Grund angeben: 
(z.B. Verkauf, Tod, 
entlaufen etc.) 

 

Nachweise ab 01.06.2023 
 

NÖ Hundepass ja nein           (wenn nein, Vorlage innerhalb von 6 Monaten) 

 

Haftpflichtversicherung ja nein (wenn nein, Vorlage innerhalb von 2 Wochen) 

 

Zahlungsart der Hundeabgabe  
 

 SEPA Lastschriftmandat Zahlschein 

 

IBAN:  BANK:   

 

Datum: 

 

 

 Unterschrift Hundebesitzer/in: 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen! 
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Wichtige Hinweise umseitig! 

mailto:gemeinde@nappersdorf-kammersdorf.gv.at
https://www.nappersdorf-kammersdorf.gv.at/


Allgemeines zur Hundeanmeldung 

Ab einem Alter von drei Monaten müssen Hunde von ihren BesitzerInnen bei der zuständigen Behörde 
(Gemeindeamt) angemeldet werden. 
Befreiungs- und Ermäßigungsgründe können z.B. bei der Anerkennung des Hundes als Nutzhund geltend gemacht 
werden: 

Als Nutzhunde gemäß § 3 des NÖ Hundeabgabegesetzes gelten Hunde, die als Wachhunde, Blindenführerhunde 
oder in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden. 

Insbesondere gelten als Nutzhunde: 

a) Hunde, die zur Bewachung von einzelnstehenden Gebäuden, wenn diese von der nächstgelegenen 
geschlossenen Siedlung mehr als 100 m entfernt sind, sowie von Warenvorräten oder Binnenschiffen 
notwendig sind; 

b) Hunde, die zum Fortbewegen eines zum Betrieb eines Gewerbes unentbehrlichen Fahrzeuges notwendig 
sind (Zughunde); 

c) Hunde, die von zugelassenen Bewachungsunternehmungen oder berufsmäßigen Einzelwächtern zur 
Ausübung des Wachdienstes verwendet werden; 

d) Hunde, die von Artisten oder berufsmäßigen Schaustellern nach entsprechender Abrichtung für ihre 
Berufsarbeit benötigt werden; 

e) Hunde, die zur Bewachung von Herden benötigt werden, in der erforderlichen Anzahl; 
f) Diensthunde der beeideten und bestätigten Jagdaufseher, 

Waldaufseher und Flurhüter; 
g) Melde- und Sanitätshunde, Schutz- und Fährtenhunde, die die für diese Hunde vorgeschriebene Prüfung 

mit Erfolg abgelegt haben und ausschließlich für diese Zwecke verwendet werden; 
h) Diensthunde der Polizei-, Gendarmerie- und Zollbeamten, sowie des Bundesheeres, deren 

Unterhaltskosten im wesentlichen aus öffentlichen Mitteln getragen werden; 
i) Hunde, die von öffentlich angestellten Nachtwächtern, Waldaufsehern und Flurhütern gehalten werden, 

sofern die Hunde nach dem Gutachten der vorgesetzten Dienstbehörde zum Dienst notwendig 
sind; 

j) Hunde, die in Strafvollzugsanstalten für den Wachdienst verwendet werden; 
k) Hunde, die an wissenschaftlichen Instituten ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten 

werden; 
l) Hunde, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen zur vorübergehenden Verwahrung 

untergebracht sind und nicht auf die Straße gelassen werden; 
m) Hunde, die zum Führen von Blinden verwendet werden (Blindenführerhunde); 
n) Hunde, die zum Schutze und zur Hilfe Tauber oder völlig hilfloser Personen unentbehrlich sind. 

Gemäß § 2 Abs. 1 des NÖ Hundehaltegesetztes sind Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential Hunde, bei denen 

auf Grund ihrer wesensmäßig typischen Verhaltensweise, Zucht oder Ausbildung eine gesteigerte Aggressivität 

und Gefährlichkeit gegenüber Menschen und Tieren vermutet wird. 

Gemäß § 2 Abs. 2 des NÖ Hundehaltegesetzes wird bei Hunden folgender Rassen oder Kreuzungen sowie deren 

Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden ein erhöhtes Gefährdungspotential stets vermutet: 
• 
• 
• 
• 

Bullterrier 
American Staffordshire Terrier 

Staffordshire Bullterrier 
Dogo Argentino 

• 
• 
• 
• 

Pit-Bull 
Bandog 
Rottweiler 
Tosa Inu 

 
Gemäß § 4 Abs. 1 des NÖ Hundehaltegesetzes ist das Halten von Hunden gemäß § 2  vom Hundehalter oder der 
Hundehalterin bei der Gemeinde, in der der Hund gehalten wird oder gehalten werden soll, unverzüglich unter 
Anschluss folgender Nachweise anzuzeigen: 
1. Name und Hauptwohnsitz des Hundehalters oder der Hundehalterin 
2. Rasse, Farbe, Geschlecht und Alter des Hundes sowie der Nachweis der Kennzeichnung gemäß   § 24 a 

Tierschutzgesetz, BGBl. I Nr. 118/2004 in der Fassung BGBl. I Nr. 35/2008 
3. Name und Hauptwohnsitz jener Person bzw. Geschäftsadresse jener Einrichtung, von der der Hund erworben 

wurde 
4. Größen- und lagemäßige Beschreibung der Liegenschaft samt ihrer Einfriedungen und des Gebäudes, in der 

der Hund gehalten wird oder gehalten werden soll 
5. Nachweis der erforderlichen Sachkunde zur Haltung dieses Hundes 
6. Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung. 

Gemäß § 4 Abs. 2 des NÖ Hundehaltegesetzes ist der Nachweis der erforderlichen Sachkunde für das Halten von 
Hunden gemäß § 2 und § 3 gegeben, wenn der Hundehalter oder die Hundehalterin mit dem betreffenden Hund 
eine bestätigte Ausbildung bei einer gemäß Z. 1.6. Anlage 1 zur 2. Tierhaltungsverordnung, BGBl. II Nr. 485/2004 
in der Fassung BGBl. II Nr. 530/2006, berechtigten Person absolviert hat. Eine derartige Ausbildung hat zumindest 
eine Dauer von 10 Stunden zu umfassen und einen allgemeinen Teil über Wesen und Verhalten des Hundes und 
einen praktischen Teil über Leinenführigkeit, Sitzen und Freifolgen zu enthalten. 
 

Seite 2 von 3 



Datenschutzrechtliche Information gem. Art. 13 DSGVO 

Zweck und Grundlage der Verarbeitung Ihrer Daten 

Mit dem Formular der Gemeinde geben Sie personenbezogene und auch weitere Daten bekannt, die 
für die Bearbeitung Ihres Antrages/Ansuchens benötigt werden. Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt 
auf Basis einer gesetzlichen Grundlage (z.B. Abgabenordnung, Bauordnung, etc.) 

Dauer der Verspeicherung Ihrer personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gemeinde nur so lange verspeichert, wie diese für eine 

gesetzeskonforme Erledigung Ihres Antrages benötigt werden. Diese ist abhängig von der jeweiligen 

Rechtsgrundlage. 

Beispiel: Verrechnungsrelevante Daten sind aus haushaltsrechtlichen Gründen sieben Jahre 
aufzubewahren. 

Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie das Recht 

auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, in bestimmten Fällen auch das Recht auf Löschung 

oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten. Sollte eine Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung (z.B. aus recht l ichen Gründen) n icht mögl ich sein, so werden Sie vom 

Datenschutzbeauftragten der Gemeinde darüber informiert. 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend nachgekommen wird, 

haben Sie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. 

Ihre Ansprechperson in der Gemeinde 

Für alle datenschutzrechtlichen Belange kontaktieren Sie bitte die/den Datenschutzbeauftragte/n der 
Gemeinde. Sie finden dessen Kontaktdaten sowie auch Angaben zum Verantwortlichen für die 
Verarbeitung Ihrer Daten seitens der Gemeinde unter dem Punkt „Datenschutzerklärung“ oder 

„Datenschutz-Hinweis“ auf der Website der Gemeinde. 
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